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GEMEINDE- UND SCHULBIBLIOTHEK-REGLEMENT 
 
 
 

§ 1 
 

Zweck Die Gemeindebibliothek Dulliken steht den Dulliker Einwohnern als 
Ausleihbücherei zur Verfügung und ist Schulbibliothek für die Dulliker 
Schulen. Ihre Funktion als Schulbibliothek nimmt sie gemäss 
Volksschulgesetz vom 14. September 1969, § 15 „Schulbibliotheken“ und 
Lehrplan Kapitel 14 wahr. 
 
 
§ 2 
 

Trägerin Trägerin der Gemeinde- und Schulbibliothek ist die Einwohnergemeinde 
Dulliken. Vertreten wird die Gemeinde Dulliken in dieser Hinsicht durch 
die Kultur- und Bibliothekskommission Dulliken. 
 
 
§ 3 
 

Medien Die Gemeindebibliothek Dulliken bietet zeitgemässe Medien wie Bücher, 
Zeitschriften, Tonträger und audiovisuelle Informationsträger zur Ausleihe 
oder Konsultation an. 
 
 
§ 4  
 

Kosten Bei der Veranschlagung der Kosten der Gemeinde- und Schulbibliothek 
Dulliken richtet sich die Kultur- und Bibliothekskommission nach den 
Bedürfnissen der Schule, die sie regelmässig abklärt, und den Richtlinien 
der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Allgemeinen Öffentlichen 
Bibliotheken SAB. 
 
 
§ 5 
 

Löhne Die Löhne von Bibliothekar oder Bibliothekarin und Arbeitskräften legt der 
Gemeinderat in der Dienst- und Gehaltsordnung fest. Die Kultur- und 
Bibliothekskommission berät den Gemeinderat diesbezüglich. Dabei 
stützt sie sich auf die Richtlinien für Gemeindebibliotheken der 
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Allgemeinen Öffentlichen 
Bibliotheken SAB/GTB und die Besoldungsordnung an  vom Kanton 
betriebenen Mediotheken gemäss Verordnung des Staatspersonals und 
der Lehrkräfte an den Kantons-, Berufs- und Volksschulen. 
 
  
§ 6 
 

Bibliothekar  Die Kultur- und Bibliothekskommission schlägt dem Gemeinderat einen 
Bibliothekar bzw. eine Bibliothekarin zur Wahl vor. 
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§ 7 
 

Pflichtenheft Die Kultur- und Bibliothekskommission arbeitet ein Pflichtenheft für den 
Bibliothekar bzw. die Bibliothekarin aus, das sie dem Gemeinderat zur 
Genehmigung vorlegt. 
 
 
§ 8 
 

Arbeitsteam Der Bibliothekar bzw. die Bibliothekarin wird durch ein Arbeitsteam 
unterstützt. 
 
Die Kultur- und Bibliothekskommission schlägt dem Gemeinderat die 
Arbeitskräfte des Arbeitsteams zur Wahl vor. 
 
 
§ 9 
 

Benutzungsordnung Die Kultur- und Bibliothekskommission arbeitet eine Benutzungsordnung 
aus, die sie dem Gemeinderat zur Genehmigung vorlegt. 
 
Die Benützung der Gemeindebibliothek ausserhalb ihrer Öffnungszeiten 
und Veranstaltungen wird durch die Betriebskommission organisiert. 
Diese wird vom Bibliothekar bzw. der Kultur- und Bibliothekskommission 
über ihre Anlässe informiert bzw. konsultiert die Kultur- und Bibliotheks-
kommission bei Vergabe der Gemeindebibliothek an dritte. 
 
 
§ 10 
 

Inkrafttreten Dieses Reglement tritt sofort in Kraft. 
 
 
 

Dulliken, den 26. Oktober 1992 
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